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(54) AUFBEWAHRUNGSVORRICHTUNG ZUM SICHEREN AUFBEWAHREN VON 
GEGENSTÄNDEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Aufbewahrungsvor-
richtung (100) zur sicheren Annahme und/oder Aufbe-
wahrung wenigstens eines Gegenstandes (200), mit ei-
nem Beutel (110) zur Aufnahme des wenigstens einen
Gegenstandes (200), einer Haltevorrichtung (120) für
den Beutel (110) und einer Verschlusseinrichtung (130)
zum Verschließen des Beutels (110), wobei der Beutel
(110) eine Öffnung (111) aufweist, durch welche der we-
nigstens eine Gegenstand (200) in den Beutel (110) ein-
bringbar ist, wobei die Verschlusseinrichtung (130) an
dem Beutel (110) angebracht ist und derart ausgebildet

ist, dass damit der Beutel (110) unter Bildung eines Auf-
nahmevolumens für den wenigstens einen Gegenstand
(200) verschließbar ist, und wobei die Haltevorrichtung
(120) zur dauerhaften Befestigung an einer stationären
Einrichtung eingerichtet ist, wobei nur ein Abschnitt (115)
des Beutels (110), der in einem sich von einem halben
Umfang (112) der Öffnung hin zu einem der Öffnung
(110) gegenüberliegenden Ende (113) des Beutels er-
streckenden Teil des Beutels liegt, an der Haltevorrich-
tung (120) befestigt ist, sowie eine Verwendung einer
solchen Aufbewahrungsvorrichtung (100).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufbe-
wahrungsvorrichtung zur sicheren Aufbewahrung we-
nigstens eines Gegenstandes wie bspw. ein oder meh-
rere Pakete sowie eine Verwendung einer solchen Auf-
bewahrungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Für die Annahme von Briefsendungen werden
in der Regel Briefkästen verwendet, in die ein Briefzu-
steller Briefe bei Abwesenheit des Empfängers einlegen
bzw. einwerfen kann. Solche Briefkästen sind in ihren
Abmessungen kompakt und weit verbreitet.
[0003] Bei der Zustellung von größeren Versandgütern
wie bspw. Paketen stellt sich bei Abwesenheit des Emp-
fängers jedoch das Problem der Ablage des Pakets, so-
fern der Paketzusteller das Paket nicht wieder mitneh-
men soll.
[0004] Aus der DE 100 33 664 A1 ist bspw. eine Vor-
richtung zu Annahme von Paketen bekannt, die eine Art
Safe, d.h. einen formstabilen Metallkasten mit Zahlen-
schloss umfasst. Nachteilig hierbei sind jedoch zum ei-
nen die hohen Kosten und zum anderen der große Platz-
bedarf.
[0005] Aus der GB 2 372 291 A ist bspw. eine Zustel-
leinrichtung für Versandgüter bekannt, bei der vom Zu-
steller ein Beutel zur Aufnahme des Versandguts in ei-
nem Briefschlitz einer Tür angebracht wird. Hierzu kann
der Beutel verschlossen sein und bspw. mit einem Ver-
ankerungsmechanismus derart in dem Briefschlitz be-
festigt werden, dass er von außen nicht mehr entfernbar
ist. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass ein solcher Brief-
schlitz oftmals gar nicht vorhanden ist und zum anderen
die Gefahr einer Beschädigung der Tür besteht.
[0006] Aus der DE 201 01 654 U1 ist eine Aufnahme-
einrichtung, bspw. in Form eines Beutels, für Pakete oder
ähnlichem bekannt, die mittels eines Stahlbügels an ei-
ner Wand befestigt werden kann. Als Sicherheitsvorkeh-
rung sind verschiedene Schlüsseleinheiten vorgesehen,
so dass bspw. nur ein Empfänger das Paket entnehmen
kann. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass der Beutel vor
dem Anschließen entwendet werden kann.
[0007] Aus der DE 103 46 385 A1 ist bspw. ein Paket-
beutel bekannt, der in einer Büchse, die unterhalb eines
Briefkastens angebracht werden kann, aufbewahrt wird.
Ein Paketzusteller kann den Paketbeutel aus der Büchse
entnehmen und das Paket in den Paketbeutel einbrin-
gen. Der Paketbeutel kann über ein Seil und ein Schloss
verschlossen werden und ist mit dem Seil an der Büchse
befestigt. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass der Paket-
beutel mit dem Paket keinen definierten Abstellort hat,
damit keine besonders hohe Sicherheit erreicht wird und
der Beutel ggf. Umwelteinflüssen ausgesetzt sein kann.
[0008] Aus der DE 20 2009 008 600 U1 ist bspw. ein
Briefkasten bekannt, bei dem ein zusätzliches Fach vor-
gesehen ist, in welchem ein flexibles Aufnahmevolumen

mit einer Hülleinrichtung untergebracht ist. Bei Bedarf
kann dieses Aufnahmevolumen dann entnommen und
darin ein Paket eingebracht werden. Für das Aufnahme-
volumen kann dabei als Diebstahlsicherung eine Ver-
schlusseinrichtung in Form einer Schublade vorgesehen
sein. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass das Aufnahme-
volumen an den Briefkasten gekoppelt ist.
[0009] Es ist daher wünschenswert, eine weitere Mög-
lichkeit zur einfachen, sicheren und/oder platzsparenden
Aufbewahrung von Gegenständen wie bspw. Paketen
im Falle von Paketsendungen bei nicht anzutreffendem
Empfänger anzugeben.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Erfindungsgemäß werden eine Aufbewah-
rungsvorrichtung zur sicheren Aufbewahrung wenigs-
tens eines Gegenstandes und eine Verwendung einer
solchen Aufbewahrungsvorrichtung mit den Merkmalen
der unabhängigen Patentansprüche vorgeschlagen.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche sowie der nachfolgenden Beschreibung.
[0011] Eine erfindungsgemäße Aufbewahrungsvor-
richtung dient zur Annahme und/oder sicheren Aufbe-
wahrung wenigstens eines Gegenstandes und weist ei-
nen Beutel zur Aufnahme des wenigstens einen Gegen-
standes, eine Haltevorrichtung für den Beutel und eine
Verschlusseinrichtung zum Verschließen des Beutels
auf. Als Beutel soll hier insbesondere ein flexibler Beutel
verstanden werden, der bspw. verformbar, insbesondere
falt- und/oder rollbar ist. Als Gegenstände kommen hier
insbesondere Versandgüter, bspw. Pakete, in Betracht.
Dabei weist der Beutel eine Öffnung auf, durch welche
der wenigstens eine Gegenstand in den Beutel einbring-
bar ist, die Verschlusseinrichtung ist an dem Beutel an-
gebracht und ist derart ausgebildet, dass damit der Beu-
tel unter Bildung eines Aufnahmevolumens für den we-
nigstens einen Gegenstand verschließbar ist. Die Halte-
vorrichtung ist zur dauerhaften Befestigung an einer sta-
tionären Einrichtung eingerichtet und es ist nur ein Ab-
schnitt des Beutels an der Haltevorrichtung befestigt, der
in einem sich von einem halben Umfang der Öffnung hin
zu einem der Öffnung gegenüberliegenden Ende des
Beutels erstreckenden Teil des Beutels liegt. Mit anderen
Worten ist der Beutel nur mit einer von zwei Seiten oder
einem von zwei gleichen Teilstücken, die ein Beutel in
einem flachen Zustand, d.h. ohne Befüllung, aufweist,
an der Haltevorrichtung befestigt. Besonders zweckmä-
ßig ist es dabei, wenn der Beutel in einer der Öffnung
zugewandten Hälfte oder insbesondere einem an die Öff-
nung angrenzenden Viertel der betreffenden Seite an der
Haltevorrichtung befestigt ist.
[0012] Die vorgeschlagene Aufbewahrungsvorrich-
tung ermöglicht eine einfache und sichere Aufbewahrung
von Gegenständen wie bspw. Paketen oder Ähnlichem
und dient daher also insbesondere zur Annahme von
Versandgütern. Die Haltevorrichtung, an der der Beutel
befestigt ist, ist zur Anbringung an einer stationären Ein-
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richtung eingerichtet bzw. vorgesehen. Die Haltevorrich-
tung kann hierzu insbesondere einen flachen Abschnitt,
bspw. in Form eines Bleches, aufweisen. Bei einer sta-
tionären Einrichtung kann es sich bspw. um eine Wand,
bspw. eine Gebäudewand handeln, jedoch sind bspw.
ebenfalls ein Zaun, ein anderer Gebäudeteil oder ein an-
deres Gewerke geeignet. Die Haltevorrichtung kann
bspw. mittels geeigneter Schrauben befestigt werden,
sodass die gesamte Aufnahmevorrichtung anschließend
sicher angebracht ist und nicht, oder zumindest nicht oh-
ne unverhältnismäßig großem Aufwand, entfernt werden
kann. Da der Beutel, über einen Abschnitt davon, eben-
falls fest mit der Haltevorrichtung verbunden ist und der
Beutel verschlossen werden kann, können die in den
Beutel eingebrachten Gegenstände sicher aufbewahrt
werden. Zudem ist der Beutel aufgrund der direkten An-
bringung an der Haltevorrichtung weitestgehend gegen
Umwelteinflüsse geschützt, da er bspw. direkt an einer
Hauswand angebracht ist und damit bspw. aufgrund ei-
nes Hausdaches vor Regen geschützt ist.
[0013] Da der Beutel zudem nur mit einem Abschnitt
auf einer Seite des Beutels an der Haltevorrichtung be-
festigt ist, wird ein besonders einfaches Befüllen des
Beutels mit dem Gegenstand bei gleichzeitig bspw.
wandnaher Position des Beutels ermöglicht. Zweckmä-
ßig kann es dabei sein, wenn der Abschnitt, mit dem der
Beutel an der Haltevorrichtung befestigt ist, nur einem
kleinen Bereich des Beutels in der Nähe der Öffnung
entspricht. So können bspw. einige Löcher, ggf. mit Ver-
stärkung, einige Zentimeter von der Öffnung entfernt vor-
gesehen sein, über die der Beutel an die Haltevorrichtung
angeschraubt wird. Dies ermöglicht es zugleich, den
Beutel, wenn er nicht gebraucht wird, also in einem Auf-
bewahrungszustand, zusammenzufalten und/oder zu-
sammenzurollen und auf geeignete Weise in diesem Zu-
stand zu befestigen. Bei Gebrauch kann er dann sehr
einfach bspw. durch einfaches Fallenlassen entrollt bzw.
entfaltet werden, sodass ein Gegenstand eingebracht
werden kann.
[0014] Vorzugsweise weist der Beutel ein schnittfestes
und/oder wasserdichtes Material auf. Das Material kann
bspw. in Form eines Gewebes vorliegen. Als schnittfes-
tes Material kommt hier bspw. Material mit sog. Kevlar
(bzw. mit Aramiden oder Aramid-Verbindungen) in Be-
tracht. Als wasserdichtes Material kommt bspw. Material
mit sog. Nylon (bzw. Polyhexamethylenadipinsäurea-
mid) in Betracht. Denkbar ist auch ein Material, das so-
wohl Kevlar als auch Nylon, bspw. in Form eines Gewe-
bes, enthält, in Betracht. Auf diese Weise kann die Si-
cherheit der Aufbewahrungsvorrichtung weiter erhöht
werden, da auch kein gewaltsames Öffnen des Beutels
möglich ist. Zudem kann sichergestellt werden, dass in
den Beutel eingebrachte Gegenstände nicht nass wer-
den, was insbesondere bei Paketen, die in der Regel aus
Pappe oder Karton bestehen, vorteilhaft ist.
[0015] Vorteilhafterweise weist der Beutel ein Metall-
geflecht auf. Als Metall kann bspw. Stahl, insbesondere
Edelstahl, oder Titan verwendet werden. Zweckmäßig

kann auch eine Ummantelung des Metallgeflechts,
bspw. aus Kunststoff sein. Das Metallgeflecht kann
bspw. in Form eines Netzes mit Maschen ausgebildet
sein. Ein solches Metallgeflecht erhöht die Sicherheit,
insbesondere hinsichtlich der Schnittfestigkeit weiter.
Zudem kann bei Verwendung eines Metallgeflechts ggf.
die Materialstärke übrigen Materials des Beutels redu-
ziert werden. Denkbar ist dabei bspw. eine 1 mm bis 2
mm starke Materialschicht, in die das Metallgeflecht, das
bspw. aus einem 1 mm starken Draht besteht, eingebet-
tet ist. Hierzu können auch zwei Schichten aus dem oben
erwähnten Material unter Einbettung des Metallgeflech-
tes mit einem geeigneten Kleber, bspw. einem Kleber
auf Harz- oder Kunstharzbasis, miteinander verbunden
werden. Auf diese Weise bleibt der Beutel flexibel.
[0016] Es ist von Vorteil, wenn die Verschlusseinrich-
tung ein flexibles Seil, insbesondere ein Drahtseil, das
durch mehrere Ösen, die in dem Beutel vorgesehen sind
und die Öffnung umgeben, gefädelt ist, und ein Schloss
aufweist, wobei mit dem Schloss zwei Bereiche des Sei-
les, zwischen welchen die Ösen liegen, verbindbar sind.
Auf diese Weise kann eine sehr einfache Verschlussein-
richtung bereitgestellt werden, mit der der Beutel einfach,
schnell und sicher verschlossen werden kann. Insbeson-
dere kann ein solches Seil sehr einfach auf verschiedene
Abmessungen des Beutels angepasst werden.
[0017] Zweckmäßigerweise ist dabei wenigstens ein
Ende des Seiles durch das Schloss führbar und in ver-
schiedenen Positionen hinsichtlich einer Längsrichtung
des Seils in dem Schloss fixierbar. Auf diese Weise kann
der Beutel auch dann gegen die Entnahme des darin
eingebrachten Gegenstandes gesichert werden, wenn
die Öffnung des Beutels, bspw. aufgrund eines sehr gro-
ßen Gegenstandes, nicht vollständig geschlossen wer-
den kann.
[0018] Weiterhin ist es dabei zweckmäßig, dass das
Schloss derart ausgebildet ist, dass das Seil, wenn es in
das Schloss eingebracht ist, in einer Sicherungsstellung
des Schlosses nur in einer Richtung bewegbar ist. Hierzu
kann das Seil in dem Schloss bspw. an einer Art Keil
vorbeigeschoben werden, der sich beim Zurückziehen
des Seils verklemmt. So kann der Beutel, nachdem der
Gegenstand darin eingebracht wurde, mittels des Seiles
und des Schlosses soweit wie möglich verschlossen wer-
den. Der Beutel kann dann bspw. jedoch nur noch von
einer befugten Person, bspw. dem Inhaber der Aufnah-
mevorrichtung, geöffnet werden, indem das Schloss aus
der Sicherheitsstellung in eine Öffnungsstellung ge-
bracht wird. Dies kann bspw. mittels eines Schlüssels
oder einer Zahlenkombination erfolgen. Ein Schloss mit
Zahlenkombination kann dabei bspw. sowohl mecha-
nisch als auch elektrisch ausgestaltet sein. Auch ist es
denkbar, dass ein Transponder vorgesehen ist, der mit
einem geeigneten Gegenstück zusammenwirken kann.
[0019] Vorzugsweise ist das Seil durch Maschen des
Metallgeflechtes gefädelt, sofern ein Metallgeflecht vor-
handen ist. Auf diese Weise wird die Sicherheit weiter
erhöht, da das Metallgeflecht nicht, oder zumindest nicht
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ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand, vom Seil ge-
trennt werden kann.
[0020] Vorteilhafterweise weist die Haltevorrichtung
eine Abdeckung auf, die beweglich mit einem Abschnitt
der Haltevorrichtung, an der der Beutel befestigt ist, ver-
bunden ist, und mit der der Beutel in einem Aufbewah-
rungszustand in einem Befestigungsbereich lösbar ver-
bindbar ist. In dem Aufbewahrungszustand kann der
Beutel bspw., wie bereits erwähnt, zusammengefaltet
und/oder zusammengerollt sein. An einer geeigneten
Stelle, dem Befestigungsbereich, kann dann bspw. ein
Schleifenteil eines Klettverschlusses angebracht sein,
der mit einem Hakenteil des Klettverschlusses an der
Abdeckung zusammenwirkt. Durch einfaches Anheben
der Abdeckung kann so bspw. die durch den Klettver-
schluss erzeugte Verbindung gelöst werden und der
Beutel kann sich entrollen und entfalten, sodass der Ge-
genstand sehr einfach eingebracht werden kann. Gleich-
zeitig kann eine solche Abdeckung als Witterungsschutz
dienen. Denkbar ist auch eine magnetische Befestigung.
Hier kann es, je nach Material der Abdeckung, bspw.
ausreichend sein, nur einen geeigneten Magneten im Be-
festigungsbereich des Beutels anzubringen, der dann mit
der Abdeckung zusammenwirken kann. Selbstverständ-
lich kann jedoch auch ein geeignetes Gegenstück an der
Abdeckung angebracht werden, falls nötig.
[0021] Alternativ ist es bevorzugt, wenn ein Abschnitt
der Haltevorrichtung, an der der Beutel befestigt ist, be-
weglich an der stationären Einrichtung befestigbar ist,
wobei insbesondere der Beutel in einem Aufbewah-
rungszustand in einer Ausnehmung in der stationären
Einrichtung anordenbar ist. So kann bspw. in einer Wand
eine Ausnehmung vorgesehen sein, an deren wandsei-
tiger Begrenzung eine Tür angebracht ist, die den er-
wähnten Abschnitt der Haltevorrichtung bildet. Auf diese
Weise kann der Beutel in der Wand verstaut werden und
bei Gebrauch durch Öffnen der Tür aus der Ausnehmung
herausgebracht werden.
[0022] Vorzugsweise weist die Aufnahmevorrichtung
wenigstens eine weitere Verschlusseinrichtung auf, die
an dem Beutel angebracht ist und derart ausgebildet ist,
dass damit der Beutel in einem Bereich, der zwischen
der Öffnung und einem der Öffnung gegenüberliegenden
Ende liegt, abteilbar ist, und dass damit wenigstens ein
von der Öffnung abgewandtes Teilaufnahmevolumen
des Beutels verschließbar ist. Die wenigstens weitere
Verschlusseinrichtung kann dabei insbesondere genau-
so ausgebildet sein wie die bereits erwähnte Verschlus-
seinrichtung. Auf diese Weise kann der Beutel bspw.
nicht nur im Bereich der Öffnung sondern auch in seiner
Mitte und/oder weiteren Stellen verschlossen werden.
Damit ist es möglich, dass ein erster Gegenstand in den
Beutel eingebracht wird, woraufhin mit der weiteren Ver-
schlusseinrichtung der Beutel insoweit verschlossen
wird, als der erste Gegenstand nicht mehr ohne Öffnen
der weiteren Verschlusseinrichtung entnehmbar ist. Zu-
dem kann jedoch noch ein zweiter Gegenstand in das
verbleibende Aufnahmevolumen des Beutels einge-

bracht und mittels der Verschlusseinrichtung gegen Ent-
nahme gesichert werden. Denkbar ist auch, dass die we-
nigstens eine weitere Verschlusseinrichtung bzgl. ihrer
Position variabel ausgebildet ist. Dies kann bspw. durch
geeignete längliche Ösen im Beutel (und ggf. auch ein
entsprechend ausgebildetes Metallgeflecht) oder außen
aufgebrachte Schleifen oder dergleichen ermöglicht wer-
den. Auf diese Weise kann der Platz im Beutel je nach
Größe des bzw. der Gegenstände bestmöglich ausge-
nutzt werden.
[0023] Gegenstand der Erfindung ist weiterhin eine
Verwendung der vorgeschlagenen Aufbewahrungsvor-
richtung, bei der die Haltevorrichtung an einer stationä-
ren Einrichtung befestigt wird. Insbesondere kann die
Aufbewahrungsvorrichtung auf diese Weise als Ver-
sandgutannahme verwendet werden. Hinsichtlich vor-
teilhafter Ausgestaltungen bei dieser Verwendung sei
auch auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen, wie
sie bei der Erläuterung der Aufbewahrungsvorrichtung
gemacht werden.
[0024] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der bei-
liegenden Zeichnung.
[0025] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0026] Die Erfindung ist anhand eines Ausführungs-
beispiels in der Zeichnung schematisch dargestellt und
wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnung
beschrieben.

Figurenbeschreibung

[0027]

Figur 1 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße
Aufbewahrungsvorrichtung in einer bevor-
zugten Ausführungsform.

Figur 2 zeigt die Aufbewahrungsvorrichtung aus Fi-
gur 1 in einem Zustand während eines Zusam-
menlegens.

Figur 3 zeigt die Aufbewahrungsvorrichtung aus Fi-
gur 1 in einem Aufbewahrungszustand.

Figur 4 zeigt einen Ausschnitt aus Figur 1 mit einer
detaillierteren Darstellung des Beutels.

Figur 5 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße
Aufbewahrungsvorrichtung in einer weiteren
bevorzugten Ausführungsform.

[0028] In Figur 1 ist schematisch eine erfindungsge-
mäße Aufbewahrungsvorrichtung 100 in einer bevorzug-
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ten Ausführungsform dargestellt. Die Aufbewahrungs-
vorrichtung 100 weist eine Haltevorrichtung 120 mit einer
beweglichen Abdeckung 121 auf, die an einer hier nicht
gezeigten stationären Einrichtung wie bspw. einer Wand
befestigt werden kann.
[0029] Die Haltevorrichtung 120 weist hier einen fla-
chen Abschnitt (in der Figur gestrichelt gezeichnet) auf,
an dem sie an der stationären Einrichtung befestigt sein
kann. Ein darüber liegender Abschnitt (hier nicht gestri-
chelt gezeichnet) kann dabei von der stationären Einrich-
tung weg gebogen oder geführt sein, sodass die Abde-
ckung 121 angebracht werden kann.
[0030] Der Beutel 110 weist eine Öffnung 111 auf, über
die ein Gegenstand 200, bspw. ein Paket, in den Beutel
eingebracht werden kann. Im vorliegenden Beispiel be-
findet sich der Gegenstand 200 bereits in dem Beutel
110.
[0031] Der Beutel 110 ist beispielhaft mittels dreier Be-
festigungsösen 115 (von denen der Übersichtlichkeit hal-
ber nur eine mit einem Bezugszeichen versehen ist) be-
festigt. Die Befestigungsösen 115 bilden dabei einen Ab-
schnitt des Beutels (bzw. befinden sich in dem Abschnitt),
der in einem Bereich zwischen dem halben Umfang 112
der Öffnung 111 (hier dem der Wand zugewandten) und
einem der Öffnung gegenüberliegenden Ende 113 des
Beutels vorgesehen.
[0032] Die Befestigungsvorrichtung 120 kann dabei
bspw. ebenfalls über geeignete Befestigungsösen, die
dann nicht nur im Beutel 110 sondern ebenso in der Be-
festigungsvorrichtung 120 vorgesehen sind, an der sta-
tionären Einrichtung befestigt werden. Hierzu können
bspw. geeignete Schrauben verwendet werden.
[0033] Am in der Figur oberen Ende des Beutels 110
sind Ösen 114 vorgesehen, durch welche ein Seil 132
geführt ist. Das Seil 132 ist an einem Ende an einem
Schloss 131 befestigt und mit dem anderen Ende durch
das Schloss 131 geführt. Das Seil 132 bildet zusammen
mit dem Schloss 131 eine Verschlussvorrichtung 130.
[0034] Nachdem der Gegenstand 200 in den Beutel
110 eingebracht worden ist, kann das Seil 132 mit dem
durch das Schloss 131 geführten Ende durch das
Schloss gezogen werden, sodass sich die Ösen 114 des
Beutels zusammenziehen, wodurch sich auch die Öff-
nung 111 zusammenzieht.
[0035] Das Schloss 131 kann dabei bspw. derart aus-
gebildet sein, dass das Seil 132 in einer Sicherheitsein-
stellung nur in eine Richtung durchgezogen werden
kann, nämlich in diejenige, in der die Öffnung 111 ver-
schlossen wird. Eine Bewegung des Seils 132 in die ent-
gegengesetzte Richtung kann bspw. durch eine geeig-
nete Mechanik verhindert werden. Weiterhin kann das
Schloss 131 dann bspw. in einer Öffnungseinstellung,
die mittels eines Schlüssels eingestellt werden kann, ge-
öffnet werden. Auf diese Weise kann der Beutel 110 nur
von einer berechtigten Person geöffnet werden, um den
Gegenstand 200 zu entnehmen.
[0036] Weiterhin sei angemerkt, dass bspw. eine wei-
tere Verschlusseinrichtung im Bereich der Linie 116 vor-

gesehen sein kann, um den Beutel 110 in seiner Mitte
zu verschließen. Im vorliegenden Fall könnte damit der
Gegenstand 200 eingeschlossen werden und es könnte
darüber noch ein weiterer Gegenstand eingebracht und
eingeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, ist jedoch
auch eine (hier in vertikaler Richtung) variabel Position
für die eine oder ggf. auch mehreren weiteren Verschlus-
seinrichtungen denkbar.
[0037] Die Abmessungen des Beutels 110 können da-
bei, in einem flachen Zustand, ohne gefaltet, gerollt oder
anderweitig zusammengelegt zu sein, bspw. 100 cm in
der (in der Figur) vertikalen Richtung und 80 cm in der
horizontalen Richtung betragen. Auf diese Weise kann
ein Gegenstand mit den üblichen Höchstmaßen von Pa-
keten in dem Beutel eingeschlossen werden. Es versteht
sich, dass auch anderen Maße gewählt werden können,
bspw. mindestens 50 cm in der vertikalen und mindes-
tens 40 cm in der horizontalen Richtung.
[0038] In Figur 2 ist die Aufbewahrungsvorrichtung 100
in einem Zustand während eines Zusammenlegens dar-
gestellt. Der Beutel 110 ist hierzu - ohne Gegenstand
darin - flach zusammengelegt und eine Seite, hier die
rechte Seite, ist entlang einer vertikalen Faltlinie nach
links eingeschlagen. Ebenso kann die andere, d.h. hier
die linke Seite eingeschlagen werden, sodass der auf
diese Weise zusammengefaltete Beutel 110 nur noch in
etwa die Breite der Haltevorrichtung 120 aufweist. An-
schließend kann der Beutel 110 dann von unten, d.h. von
dem der Haltevorrichtung 120 entgegengesetzten Ende,
beginnend aufgerollt werden.
[0039] In Figur 3 ist die Aufbewahrungsvorrichtung 100
in einem Aufbewahrungszustand dargestellt, d.h. der
Beutel 110 ist, wie beschrieben, zunächst zusammen-
gefaltet und anschließend zusammengerollt worden.
Weiterhin ist in dieser Figur der Vollständigkeit halber
auch die als Wand ausgebildete stationäre Einrichtung
300 gezeigt, an welcher die Aufbewahrungsvorrichtung
100 befestigt ist.
[0040] Weiterhin ist eine Befestigungseinrichtung ge-
zeigt, die hier aus einem ersten Teil 141 an der Abde-
ckung 121 und einem zweiten Teil 142, der in einem Be-
festigungsbereich am Beutel 142 angebracht ist, besteht.
Bei der Befestigungseinrichtung kann es sich bspw. um
einen Klettverschluss handeln, sodass bspw. der erste
Teil 141 einem Hakenteil und der zweite Teil 142 einem
Schleifenteil des Klettverschlusses entspricht. In diesem
Fall kann die beweglich an der Halteeinrichtung 120 an-
gebrachte Abdeckung 121 nach unten geklappt und mit
dem Beutel 110 in Kontakt gebracht werden, sodass der
Beutel 110 in dem Aufbewahrungszustand verbleibt. Es
sind auch andere Befestigungseinrichtungen, wie bspw.
eine magnetische Befestigungsvorrichtung, denkbar.
Denkbar ist jedoch auch ein anderer Aufbewahrungszu-
stand, bspw. indem der Beutel nur gefaltet und nicht ge-
rollt wird.
[0041] In Figur 4 ist der Beutel 110 detaillierter als in
Figur 1 dargestellt. Insbesondere ist hier ein Metallge-
flecht 116 gezeigt, das bspw. in ein Material des Beutels
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eingearbeitet ist. Weiterhin ist zu sehen, dass das Me-
tallgeflecht Maschen bildet und dass die Ösen 114 des
Beutels 110 innerhalb der Maschen liegen. Das Seil 132
ist auf diese Weise auch durch die Maschen des Metall-
geflechts 116 geführt, sodass nach dem Zusammenzie-
hen des Seils 132 auch das Metallgeflecht 116 sicher
verschlossen ist. Auf diese Weise wird eine sehr hohe
Diebstahlsicherheit erreicht.
[0042] Das Metallgeflecht 116 kann dabei bspw. aus
einem Draht bzw. mehreren einzelnen, auf geeignete
Weise verbundenen, Drähten bestehen. Denkbar ist
bspw. ein Stahldraht mit einem Durchmesser von 1 mm,
was einen ausreichenden Diebstahlschutz gewährleis-
tet. Denkbar ist weiterhin auch eine Ummantelung des
Drahtes, bspw. mit Kunststoff, um das Material des Beu-
tels 110, in das das Metallgeflecht 116 bspw. eingear-
beitet ist, zu schützen.
[0043] In Figur 5 ist eine Aufbewahrungsvorrichtung
100’ in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform dar-
gestellt. Der Beutel 110, der wie bei der zuvor erläuterten
Ausführungsform ausgebildet sein kann, ist hier an einer
Haltevorrichtung 120’ befestigt. Die Haltevorrichtung
120’ weist hierbei nun eine Tür auf, die auf geeignete
Weise an der hier ebenfalls als Wand ausgebildeten sta-
tionären Einrichtung 300 beweglich befestigt sein kann.
[0044] In der Wand 300 ist ein Ausnehmung 310 vor-
gesehen, in welche der Beutel 110 im hier gezeigten Auf-
bewahrungszustand eingebracht werden kann, so dass
die Haltevorrichtung 120’ in Form der Tür zugemacht
werden kann. Je nach Situation kann der Beutel jedoch
auch in einem anderen Aufbewahrungszustand verwen-
det werden, indem der Beutel bspw. nur gefaltet und nicht
zusammengerollt wird. Auf eine Befestigungseinrichtung
wie die in Figur 3 gezeigte Befestigungseinrichtung kann
hier ggf. verzichtet werden, da der Beutel 110 bereits
durch die Ausnehmung 310 gehalten werden kann und
dann bei Öffnen der Tür von selbst ausrollt, sodass er
befüllt werden kann.
[0045] Weiterhin sei angemerkt, dass die Halteeinrich-
tung 120’ neben der Tür, die in der Figur zu sehen ist,
auch einen Einsatz für die Ausnehmung 310 aufweisen
kann, an welcher die Tür dann sehr einfach befestigt wer-
den kann. Zudem kann zur einfacheren Handhabung ein
Griff an die Tür angebracht werden.

Patentansprüche

1. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) zur Annah-
me und/oder sicheren Aufbewahrung wenigstens ei-
nes Gegenstandes (200), mit einem Beutel (110) zur
Aufnahme des wenigstens einen Gegenstandes
(200), einer Haltevorrichtung (120, 120’) für den Beu-
tel (110) und einer Verschlusseinrichtung (130) zum
Verschließen des Beutels (110),
wobei der Beutel (110) eine Öffnung (111) aufweist,
durch welche der wenigstens eine Gegenstand
(200) in den Beutel (110) einbringbar ist,

wobei die Verschlusseinrichtung (130) an dem Beu-
tel (110) angebracht ist und derart ausgebildet ist,
dass damit der Beutel (110) unter Bildung eines Auf-
nahmevolumens für den wenigstens einen Gegen-
stand (200) verschließbar ist, und
wobei die Haltevorrichtung (120, 120’) zur dauerhaf-
ten Befestigung an einer stationären Einrichtung
(300) eingerichtet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass nur ein Abschnitt
(115) des Beutels (110) an der Haltevorrichtung
(120, 120’) befestigt ist, der in einem sich von einem
halben Umfang (112) der Öffnung hin zu einem der
Öffnung (110) gegenüberliegenden Ende (113) des
Beutels erstreckenden Teil des Beutels liegt.

2. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach An-
spruch 1, wobei der Beutel (110) ein schnittfestes
und/oder wasserdichtes Material aufweist.

3. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach An-
spruch 1 oder 2, wobei der Beutel (110) ein Metall-
geflecht (116) aufweist.

4. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Verschlus-
seinrichtung (130) ein flexibles Seil (131), insbeson-
dere ein Drahtseil, das durch mehrere Ösen (114),
die in dem Beutel (110) vorgesehen sind und die
Öffnung (111) umgeben, gefädelt ist, und ein
Schloss (132) aufweist, wobei mit dem Schloss (132)
zwei Bereiche des Seiles (131), zwischen welchen
die Ösen (114) liegen, verbindbar sind.

5. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach An-
spruch 4, wobei wenigstens ein Ende des Seiles
(132) durch das Schloss (131) führbar und in ver-
schiedenen Positionen hinsichtlich einer Längsrich-
tung des Seils in dem Schloss (132) fixierbar ist.

6. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach An-
spruch 4 oder 5, wobei das Schloss (131) derart aus-
gebildet ist, dass das Seil (132), wenn es in das
Schloss (131) eingebracht ist, in einer Sicherungs-
stellung des Schlosses nur in einer Richtung beweg-
bar ist.

7. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach einem
der Ansprüche 4 bis 6 in Rückbezug auf Anspruch
3, wobei das Seil (132) durch Maschen des Metall-
geflechtes (116) gefädelt ist.

8. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei die Haltevor-
richtung (120) eine Abdeckung (121) aufweist, die
beweglich mit einem Abschnitt der Haltevorrichtung,
an der der Beutel (110) befestigt ist, verbunden ist,
und mit der der Beutel (110) in einem Aufbewah-
rungszustand in einem Befestigungsbereich lösbar
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verbindbar ist.

9. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, wobei ein Abschnitt der Hal-
tevorrichtung (120’), an der der Beutel (110) befestigt
ist, beweglich an der stationären Einrichtung (300)
befestigbar ist, und wobei insbesondere der Beutel
(110) in einem Aufbewahrungszustand in einer Aus-
nehmung (310) in der stationären Einrichtung anor-
denbar ist.

10. Aufbewahrungsvorrichtung (100, 100’) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, mit wenigstens einer
weiteren Verschlusseinrichtung, die an dem Beutel
(110) angebracht ist und derart ausgebildet ist, dass
damit der Beutel (110) in einem Bereich, der zwi-
schen der Öffnung (111) und einem der Öffnung ge-
genüberliegenden Ende (113) liegt, abteilbar ist, und
dass damit wenigstens ein von der Öffnung abge-
wandtes Teilaufnahmevolumen des Beutels ver-
schließbar ist.

11. Verwendung einer Aufbewahrungsvorrichtung (100,
100’) nach einem der vorstehenden Ansprüche zur
Annahme und/oder Aufbewahrung wenigstens ei-
nes Gegenstandes,
wobei die Haltevorrichtung (120, 120’) und damit die
Aufbewahrungsvorrichtung (110, 100’) an einer sta-
tionären Einrichtung befestigt wird.

12. Verwendung nach Anspruch 11, wobei als stationäre
Einrichtung eine Wand, insbesondere eine Gebäu-
dewand, ein Gebäudeteil, ein Zaun oder ein Gewer-
ke verwendet wird.

13. Verwendung nach Anspruch 11 oder 12, wobei der
wenigstens eine Gegenstand wenigstens ein Ver-
sandgut, insbesondere wenigstens ein Paket, um-
fasst.

14. Verwendung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
wobei der Beutel, bevor ein Gegenstand darin ein-
gebracht wird, in einem Aufbewahrungszustand ge-
halten wird, und wobei der Beutel zum Einbringen
eines Gegenstandes aus dem Aufbewahrungszu-
stand heraus verbracht wird, insbesondere durch
Fallenlassen.

15. Verwendung nach Anspruch 14, wobei der Beutel in
dem Aufbewahrungszustand zusammengerollt
und/oder zusammengefaltet ist.
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